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Nachhaltiges Denken und Handeln ist als die größte gesellschaftspolitische Herausforderung unserer 
Zeit anzusehen. Dazu zählen z. B. ganz wesentlich die Themenfelder Klimawandel sowie 
Welternährung.  
 
Im Programmauftrag (künftig: Öffentlich-rechtlicher Kernauftrag) verankert das ORF-Gesetz 
gesellschaftspolitische Anforderungen und Leitlinien für das umfassende Spektrum der 
Kommunikationsleistung des Unternehmens. 
 
Die Orientierung an Prinzipien der Nachhaltigkeit fehlt darin leider – obwohl dies im 
Regierungsprogramm explizit vorgesehen ist (Kapitel Medien und Telekommunikation, Punkt 2. 
Sicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Zukunftschancen). 
 
Der ORF als größter Medienanbieter Österreichs trägt Verantwortung dafür, einer breiten Masse der 
Bevölkerung Informationen zugänglich zu machen, die es ihnen ermöglichen, sich Wissen und Werte 
anzueignen sowie Verhaltensweisen und Lebensstile kennen zu lernen, die für eine lebenswerte 
Zukunft und eine positive Veränderung der Gesellschaft erforderlich sind. Dazu gehört auch die 
Möglichkeit durch nachhaltiges Einkaufs- bzw. Konsumverhalten nachhaltige Lösungen zu 
unterstützen, wie dies z. B. durch den Kauf bzw. Konsum von biologischen Lebensmitteln der Fall ist. 
 
 
Wir schlagen daher folgende Ergänzung des Gesetzesentwurfes vor: 
 
§ 4. (1): 
 
„Der Österreichische Rundfunk hat durch die Gesamtheit seiner gemäß § 3 verbreiteten Programme 
und in Hinblick auf die Verbreitung des Nachhaltigkeitsprinzips zu sorgen für:“ 
 
§ 4 (2): 
 
„In Erfüllung seines Auftrags hat der Österreichische Rundfunk ein differenziertes Gesamtprogramm 
von Information, Kultur, Unterhaltung und Sport für alle anzubieten, wobei in allen Bereichen die 
Verbreitung und Förderung eines nachhaltigen Lebensstils zu erfolgen hat. ...“  
 
 
 
Wir ersuchen unsere Anregungen zu berücksichtigen und verbleiben 
 

mit freundlichen Grüßen 
 

Christoph Gleirscher 
Geschäftsführer BIO AUSTRIA 
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